
Bekanntmachung der neuen Fassung der Arbeitszeitverordnung. 

Vom 14. April 1927. 
 
 Auf Grund des Artikel III Abs. 2 des Gesetzes zur Abänderung der 
Arbeitszeitverordnung vom 14. April 1927 (Reichsgesetzbl. I S. 109) wird die Verordnung 
über die Arbeitszeit vom 21. Dezember 1923 (Reichsgesetzbl. I S. 1249) in der neuen Fassung 
nachstehend bekanntgegeben. 
 Berlin, den 14. April 1927. 

 
Der Reichsarbeitsminister 

Dr. Brauns 
 
 

Verordnung über die Arbeitszeit 
 

§ 1 
 

Die Anordnung über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom 23. 
November 1918/ 17 Dezember 1918 - Reichsgesetzbl. S. 1334/1436 – und die Verordnung 
über die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten während der Zeit der wirtschaftlichen 
Demobilmachung vom 18. März 1919 – Reichgesetzbl. S. 315 – erhalten mit den 
nachstehenden Änderungen und Ergänzungen von neuem Gesetzeskraft. Insbesondere darf 
bei den in Ziffer I der Anordnung vom 23. November 1918 und in den §§ 11ff. der 
Verordnung vom 18. März 1919 bezeichneten Arbeitnehmern die regelmäßige werktägliche 
Arbeitszeit, ausschlieslich der Pausen, die Dauer von 8 Stunden nicht überschreiten. Jedoch 
kann der an einzelnen Werktagen für den Betrieb oder eine Betriebsabteilung eintretende 
Ausfall von Arbeitsstunden nach Anhörung der gesetzlichen Betriebsvertretung durch 
Mehrarbeit an den übrigen Werktagen der gleichen oder der folgenden Woche ausgeglichen 
werden. 
 

§ 2 
 
 Für Gewerbezweige oder Gruppen von Arbeitnehmern, bei denen regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft vorliegt, kann durch Tarifvertrag oder, soweit ein 
solcher nicht besteht oder doch Arbeitsverhältnisse dieser Art nicht berücksichtigt, durch den 
Reichsarbeitsminister nach Anhörung der beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine vom § 1 Satz 2 und 3 abweichende Regelung getroffen 
werden. 
 

§ 3 
 
 Unbeschadet der im § 10 vorgesehenen Ausnahmen dürfen die Arbeitnehmer eines 
Betriebs oder einer Betriebsabteilung nach Anhörung der gesetzlichen Betriebsvertretung über 
die im § 1 Satz 2 und 3 vorgeschriebene Höchstarbeitszeit hinaus an dreißig der Wahl des 
Arbeitsgebers überlassenen Tagen im Jahre mit Mehrarbeit bis zu zwei Stunden beschäftigt 
werden. 



 

§ 4  
 Die für den Gesamtbetrieb zulässige Dauer der Arbeitszeit kann nach Anhörung der 
gesetzlichen Betriebsvertretung für weibliche und jugendliche Arbeitnehmer um höchstens 
eine Stunde, für männliche Arbeitnehmer über sechzehn Jahre um höchstens zwei Stunden 
täglich in folgenden Fällen überschritten werden: 
 

1. bei Arbeiten zur Bewachung der Betriebsanlagen, zur Reinigung und 
Instandhaltung, durch die der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines 
fremden Betriebs bedingt ist,  

2. bei Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme oder Aufrechterhaltung des vollen 
Betriebs arbeitstechnisch abhängt, 

3. bei Arbeiten zum Be- und Entladen von Schiffen im Hafen und zum Be- und 
Entladen sowie zum Verschieben von Eisenbahnwagen, soweit die Mehrarbeit zur 
Vermeidung oder Beseitigung von Verkehrsstockungen oder zur Innehaltung der 
gesetzten Ladefristen notwendig ist, 

4. bei der Beaufsichtigung der vorstehend unter Nr. 1 bis 3 aufgeführten Arbeiten. 
 

§ 5 
 
 Wird durch Tarifvertrag die Arbeitszeit über die im § 1 Satz 2 und 3 festgesetzten 
Grenzen ausgedehnt, so gelten für die Beschäftigung der Arbeitnehmer, für die der 
Tarifvertrag verbindlich ist, dessen Bestimmungen an Stelle der Vorschriften des § 1. 
 Enthält ein nicht für allgemein verbindlich erklärter Tarifvertrag Bestimmungen über 
die Arbeitszeit, die mit dem Sinne des öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmerschutzes, 
insbesondere mit der Rücksicht auf die Schutzbedürftigkeit der weiblichen und jugendlichen 
Arbeitnehmer unvereinbar sind, so kann die oberste Landesbehörde sie beanstanden und, 
wenn sie innerhalb einer von ihr festgesetzten Frist nicht geändert werden, selbst 
Bestimmungen über die zulässige Dauer der Arbeitszeit treffen. Dies gilt auch für die im § 2 
erwähnten Tarifverträge. 
 Sind in einem Tarifvertrage die näheren Bestimmungen über die Arbeitszeit 
besonderer Vereinbarung oder der Entscheidung durch besondere Stellen vorbehalten, so 
kann, wenn eine Vereinbarung oder Entscheidung in einer von der obersten Landesbehörde 
bestimmten angemessenen Frist nicht zustande kommt, die oberste Landesbehörde 
Bestimmungen über die zulässige Dauer der Arbeitszeit treffen, die so lange gelten, bis die 
Vereinbarung oder Entscheidung vorliegt. 
 In den Fällen der Abs. 2 und 3 tritt bei Tarifverträgen, die für mehrere Länder gelten, 
an die Stelle der obersten Landesbehörde der Reichsarbeitsminister. 
 Die Ausnahmen der §§ 3, 4 und 10 gelten auch neben Tarifverträgen. 
 

§ 6 
 
 Soweit die Arbeitszeit nicht tariflich geregelt ist, kann auf Antrag des Unternehmers 
für einzelne Betriebe oder Betriebsabteilungen eine von § 1 Satz  2 und 3 abweichende 
Regelung der Arbeitszeit durch den zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten oder 
Bergaufsichtsbeamten nach Anhörung der gesetzlichen Betriebsvertretung widerruflich 
zugelassen werden, sofern sie aus betriebstechnischen Gründen, insbesondere bei 
Betriebsunterbrechungen durch Naturereignisse, Unglücksfälle oder andere unvermeidliche 



Störungen, oder aus allgemein wirtschaftlichen Gründen geboten ist. Für den Bereich 
mehrerer Gewerbeaufsichtsämter oder Bergaufsichtsämter sowie für ganze Gewerbezweige 
oder Berufe steht die gleiche Befugnis nach Anhörung der beteiligten wirtschaftlichen 
Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer der obersten Landesbehörde, für Fälle, die 
sich auf mehrere Länder erstrecken, dem Reichsarbeitsminister zu. 
 Gegen den Bescheid ist, soweit er nicht von einer obersten Reichs- oder 
Landesbehörde erlassen ist, jederzeit die Beschwerde an die vorgesetzte Behörde zulässig, die 
endgültig entscheidet. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
 War die Arbeitszeit tarifvertraglich geregelt, und ist der Tarifvertrag seit nicht mehr 
als drei Monaten abgelaufen, so dürfen die im Abs. 1 bezeichneten Behörden nicht längere 
Arbeitszeiten zulassen, als nach dem Tarifvertrage zulässig gewesen wären. 
 Kommt nachträglich eine tarifliche Regelung zustande, so tritt diese ohne weiteres an 
die Stelle der behördlichen. 
 

§ 6a 
 
 Wird auf Grund der §§ 3, 5, 6 oder 10 Mehrarbeit geleistet, so haben die Arbeitnehmer 
mit Ausnahme der Lehrlinge für die über die Grenzen des § 1 Satz 2 und 3 hinausgehende 
Arbeitszeit Anspruch auf eine angemessene Vergütung über den Lohn für die regelmäßig 
Arbeitszeit hinaus, und zwar auch dann, wenn in diesen Fällen gemäß § 9 länger als zehn 
Stunden gearbeitet wird. Dies gilt nicht, soweit die Mehrarbeit auch nach den §§ 2 oder 4 
zulässig wäre oder lediglich infolge von  Notfällen, Naturereignissen, Unglücksfällen oder 
anderen unvermeidlichen Störungen erforderlich ist. 
 Als angemessene Vergütung gilt, sofern die Beteiligten nicht nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine andere Regelung vereinbaren oder besondere Umstände eine solche 
rechtfertigen, ein Zuschlag von fünfundzwanzig von Hundert. 
 Entsteht zwischen gesamtvertragsfähigen Parteien Streit über die Form, die Höhe oder 
die Art der Berechnung der Vergütung und kommt in freien Verhandlungen oder im 
Schlichtungsverfahren keine Gesamtvereinbarung zustande, so tritt der Schlichter auf Antrag 
eine bindende Regelung. Unter den gleichen Voraussetzungen entscheidet er auch bindend 
darüber, inwieweit die Mehrarbeit wegen Arbeitsbereitschaft nach § 2 oder wegen Vorliegens 
der Voraussetzungen des § 4 keinen Anspruch auf Vergütung begründet. Zuständig ist der 
ständige Schlichter oder, wenn die Streitigkeit seinen Bezirk wesentlich überschreitet, ein 
vom Reichsarbeitsminister für den Einzelfall bestellter Schlichter. 
 War die Mehrarbeit schon am 1. April 1927 tarifvertraglich vereinbart oder behördlich 
zugelassen, so gelten die Vorschriften der Abs.1 und 2 erst vom Ablauf des Tarifvertrags oder 
der Genehmigung, spätestens jedoch vom 1. Juli 1927 an. 
 Wird in Gewerben, die ihrer Art nach in gewissen Zeiten des Jahres regelmäßig zu 
erheblich verstärkter Tätigkeit genötigt sind, in diesen Zeiten über die Grenzen des § 1 Satz 2 
und 3 hinaus gearbeitet, so kann der Reichsarbeitsminister nach Anhörung der 
wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestimmen, dass die 
Vorschriften der Abs. 1 und 2 keine Anwendung finden, soweit die Mehrarbeit durch 
Verkürzung der Arbeitszeit in den übrigen Zeiten des Jahres ausgeglichen wird. 
 

§ 7 
 
 Eine Überschreitung der im § 1 Satz 2 und 3 festgesetzten Grenzen auf Grund 
tariflicher Vereinbarungen (§ 5) oder behördlicher Zulassung (§ 6) ist für Gewerbezweige 
oder Gruppen von Arbeitern, die unter besonderen Gefahren für Leben oder Gesundheit 



arbeiten, insbesondere für Arbeiter im Steinkohlenbergbau unter Tage sowie für Arbeiter, die 
in außergewöhnlichem Grade der Einwirkung von Hitze, giftigen Stoffen, Staub und 
dergleichen oder der Gefährdung durch Sprengstoffe ausgesetzt sind, nur zulässig, wenn die 
Überschreitung aus Gründen des Gemeinwohls dringend erforderlich ist oder wenn sie sich in 
langjähriger Übung als unbedenklich erwiesen hat und eine halbe Stunde nicht übersteigt. 
 Der Reichsarbeitsminister bestimmt, für welche Gewerbezweige oder Gruppen von 
Arbeitern diese Beschränkung Platz greift. 
 

§ 8 
 
 Im Bergbau unter Tage ist für Betriebspunkte mit einer Wärme über 28 Grad Celsius 
durch Tarifvertrag eine Verkürzung der Arbeitszeit zu vereinbaren. Kommt eine derartige 
Vereinbarung nicht zustande, so ordnet die zuständige Bergbehörde nach Anhörung der 
beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Verkürzung 
an. Weitergehende bergpolizeiliche Bestimmungen bleiben unberührt. 
 Im Steinkohlenbergbau gilt als regelmäßige tägliche Arbeitszeit die Schichtzeit; sie 
wird gerechnet vom Beginne der Seilfahrt bei der Einfahrt bis zum Wiederbeginne bei der 
Ausfahrt oder vom Eintritt des einzelnen Arbeiters in das Stollenmundloch bis zu seinem 
Wiederaustritt. 
 

§ 9  
 
 Die Arbeitszeit darf bei Anwendung der in den §§ 3 bis 7 bezeichneten Ausnahmen 
zehn Stunden täglich nicht überschreiten; eine Überschreitung dieser Grenze ist nur in 
Ausnahmefällen aus dringenden Gründen des Gemeinwohls mit befristeter Genehmigung der 
im § 6 Abs. 1 bezeichneten Behörden oder dann zulässig, wenn es sich um Vorbereitungs- 
und Ergänzungsarbeiten handelt, die nicht unter § 7 fallen und bei denen eine Vertretung des 
Arbeitnehmers durch andere Arbeitnehmer des Betriebs nicht möglich ist und die 
Heranziehung betriebsfremder Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden kann. 
Der Reichsarbeitsminister erlässt nach Anhörung der wirtschaftlichen Vereinigungen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Bestimmungen darüber, welche Arbeiten als 
Vorbereitungs- und Ergänzungsarbeiten anzusehen sind. 
 Die sonstigen gesetzlichen Vorschriften über den Schutz der Arbeitnehmer, 
insbesondere der weiblichen und jugendlichen Arbeitnehmer bleiben unberührt. 
 Weibliche Arbeitnehmer sind auf ihren Wunsch während der Schwangerschaft und der 
Stillzeit von einer die Grenzen des § 1 Satz 2 überschreitenden Arbeit zu befreien. 
 

§ 10 
 

Die nach dieser Verordnung sich ergebenden Beschränkungen der Arbeitszeit finden 
keine Anwendung auf vorübergehende Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen 
Fällen, die unabhängig vom Willen des Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf 
andere Weise zu beseitigen sind, besonders, wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu verderben 
oder Arbeitserzeugnisse zu mißlingen drohen. 

Das gleiche gilt, wenn eine geringe Zahl von Arbeitnehmern über sechzehn Jahren an 
einzelnen Tagen mit Arbeiten beschäftigt wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der 
Arbeit gefährden oder einen unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Schaden zur Folge haben 
würde, und wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden können. 



 

§ 11 
 
 Wer den Vorschriften dieser Verordnung oder den in Kraft bleibenden Bestimmungen 
der im § 1 bezeichneten Verordnungen oder den daraufhin erlassenen Anordnungen 
zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bestraft. 
 Wer wegen einer im Abs. 1  unter Strafe gestellten Handlung bestraft worden ist und 
darauf vorsätzlich abermals eine dieser Handlungen begeht, wird mit Gefängnis bis zu sechs 
Monaten und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. 
 

§ 12 
 

Ist weggefallen. 
 

§ 13 
 
 Für Betriebe und Verwaltungen des Reichs (auch der Reichsbank) und der Länder 
sowie für Verwaltungen der Gemeinden und Gemeindeverbände steht die Ausübung der 
durch dieses Gesetz dem Reichsarbeitsminister oder anderen Behörden übertragenen 
Befugnisse den diesen Betrieben oder Verwaltungen vorgesetzten Dienstbehörden zu. Diese 
können die für Beamte gültigen Dienstvorschriften über die Arbeitszeit auf die übrigen 
Arbeitnehmer der genannten Betriebe und Verwaltungen übertragen. 
 

§ 14 
 
 Die Ziffern II, VI, VII Abs. 1, 2 und X der Anordnung über die Regelung der 
Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom 23. November 1918/ 17. Dezember 1918, 
die §§ 1, 4, 5, 6, 7 und 18 der Verordnung über die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten 
während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung vom 18. März 1919 bleiben 
aufgehoben. Das Gesetz über die Arbeitszeit im Bergbau unter Tage vom 17. Juli 1922 
(Reichsgesetzbl. I S. 628) tritt außer Kraft. 
 An die Stelle der in den vorbezeichneten Verordnungen genannten 
Demobilmachungskomissare treten die obersten Landesbehörden. 
 Die im § 12 Nr. 2 der Verordnung vom 18. März 1919 festgesetzte Grenze von 
siebentausend Mark wird durch die im Versicherungsgesetze für Angestellte für die 
Versicherungspflicht jeweils bestimmte Höchstgrenze des Jahresarbeitsverdienstes ersetzt. 
 Für die Bäckereien und Konditoreien und die ihnen gleichgestellten Anlagen bewendet 
es bei der Verordnung über die Arbeitszeit in den Bäkereien und Konditoreien vom 23. 
November 1918 (Reichsgesetzbl. S. 1329). 
 

§ 15  
 
 Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt der Reichsarbeitsminister 
nach Anhörung der wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 



 Der Reichsarbeitsminister ist ferner ermächtigt, die sonstigen ihm durch diese ihm 
Verordnung übertragenen Befugnisse auf eine andere Stelle zu übertragen. Das gleiche gilt für 
die oberste Landesbehörde hinsichtlich der ihr übertragenen Befugnisse. 
 Der Reichsarbeitsminister kann die im § 1 Satz 1 bezeichneten und die in der 
Reichsgewerbeordnung enthaltenen Vorschriften über die Arbeitszeit mit den aus dieser 
Verordnung sich ergebenden Änderungen in einheitlicher Fassung als 
„Arbeitszeitverordnung“ veröffentlichen. 
 

§ 16 
 
 Diese Verordnung tritt mit dem 1. Mai 1927 in Kraft 


